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VET 0117a/2017 (VWD) 

Einspruch gegen die Totalrevision der Jagdverordnung (JaV) (Veto Nr. 393) 

 

Einspruchstext: 

§ 30 Abs. 1 e) sowie § 31 Abs. 1 c) sind zu streichen. Es ist in der Verordnung zu ergänzen, 

dass die Baujagd im Kanton Solothurn verboten ist. 

 

Begründung (28.06.2017) : schriftlich. 

 

Bei der Baujagd gräbt sich der Hund bellend in den Fuchsbau hinein. Die Füchse werden an 

einem ansonsten sicheren Rückzugsort, an welchem sie Schutz suchen und wo sie ihre Jungen 

zur Welt bringen, in die Enge bzw. zur Flucht getrieben. Dabei werden sie offensichtlich in 

Angst versetzt, was zu ihrer Flucht aus dem Bau vor die Flinte des Jägers führt. 

Bei dieser Jagdmethode kann es vorkommen, dass ein Bauhund durch einen sich verteidigen-

den Fuchs in einen blutigen Kampf verwickelt wird. Das Ausgraben der verletzten Tiere – und 

damit deren Angst und Schmerzen – dauern dann stundenlang! 

Zudem ist die Ausbildung von Hunden für die Baujagd mit grossem Leid für die dabei ver-

wendeten Füchse verbunden. Der Fuchs wird dabei immer und immer wieder mit einem ag-

gressiv bellenden, potentiellen Feind konfrontiert. 

Nach Art. 4 Absatz 2 des Tierschutzgesetzes darf niemand ungerechtfertigt einem Tier 

Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen, es in Angst versetzen oder in anderer Weise seine 

Würde missachten. Aus diesen Gründen ist die Baujagd zu verbieten. 

 

Unterschriften: 1. Fabian Müller, 2. Angela Kummer, 3. Remo Bill, Markus Baumann, Fränzi 

Burkhalter, Simon Bürki, Simon Gomm, Stefan Hug, Hardy Jäggi, Karin Kälin, Thomas Marbet, 

Mara Moser, Stefan Oser, Franziska Roth, Anna Rüefli, Luzia Stocker, Mathias Stricker, Nadine 

Vögeli, Marianne Wyss (19) 


